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1 Einleitung 

In der EU-28 existieren noch zwei Agrarmärkte mit einer staatlichen Mengensteuerung. Das sind 
der Milch- und der Zuckermarkt. Auf beiden Märkten wird die Angebotsmenge durch eine Quote 
beschränkt. Der Fortbestand der Milchquotenregelung innerhalb der EU wurde seit Beginn der 
Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik mit der Agenda 2000 und mit den Luxemburger Beschlüs-
sen 2003 nur bis zum Quotenjahr 2014/15 verlängert. Im Rahmen des Gesundheitschecks 2008 
wurde das endgültige Ende der Milchquote zum 31.03.2015 beschlossen (Amtsblatt der 
Europäischen Union 2013). Daneben wurden die Interventionspreise für Butter und Magermilch-
pulver schrittweise reduziert. Als Folge näherten sich das Preisniveau der EU und das Preisniveau 
des Weltmarktes einander an. Als Nebeneffekt können Änderungen auf dem Weltmilchmarkt 
direkter auf die nationalen Milchmärkte wirken. Ausdruck findet dieser Mechanismus in den seit 
2007 zu beobachtenden stärkeren Preisschwankungen auf dem Milchmarkt. Der Ausstieg aus 
diesem bereits 1984 eingesetzten Marktinstrument soll für die Marktbeteiligten nicht abrupt 
vollzogen werden. Im Gesundheitscheck wurde daher u. a. festgehalten, dass die Milchquote 
fünfmal jährlich um ein Prozent erhöht wird. Damit soll eine schrittweise „Entlassung“ in den 
freien Markt - sanfte Landung - ermöglicht werden. Zusätzlich hat die EU-Kommission die EU-
Marktbeobachtungsstelle ins Leben gerufen. Erzeuger können sich im Internet über die Preise 
und Mengen sowie über Marktprognosen und EU-Handelsdaten informieren. Damit sollen Erzeu-
ger transparenter und schneller über Marktentwicklungen informiert werden. 

Der Milchmarkt wird nach dem Auslaufen der Milchquote nicht sich selbst überlassen. Es sind 
weiterhin staatliche Instrumente für Krisenzeiten implementiert. Es handelt sich dabei um das 
sogenannte Sicherheitsnetz. Im Bedarfsfall, z. B. bei schwerwiegenden Marktungleichgewichten, 
kann die EU-Kommission Maßnahmen ergreifen. Das Sicherheitsnetz umfasst die öffentliche In-
tervention von Butter und Magermilchpulver sowie die Gewährung von Finanzmitteln als Beihilfe 
für die private Lagerhaltung von Butter. Exporterstattungen können reaktiviert werden, wenn die 
EU-Kommission dies je nach Marktlage als notwendig erachtet. Ferner können bei weitergehen-
dem Bedarf sogenannte Ad-hoc-Maßnahmen ergriffen werden. Der EU-Kommission stehen hier-
für keine unbegrenzten Mittel zur Verfügung. Den finanziellen Rahmen gibt die sogenannte Kri-
senreserve vor, welche für alle Agrarmärkte zur Verfügung steht. 

Vor diesem Hintergrund, insbesondere aufgrund des Auslaufens der Milchquote, haben der Bun-
desverband Deutscher Milchviehhalter e. V. (BDM) und das European Milk Board (EMB) ein Kon-
zeptpapier für ein Milchmarkt-Krisenmanagement veröffentlicht. Zentrales Element dieses Vor-
schlags ist zum einen eine Marktbeobachtungsstelle, die - in Anlehnung an die oben genannte 
EU-Marktbeobachtungsstelle - den Milchmarkt permanent beobachtet und Entwicklungen analy-
siert. Zudem kann diese Marktbeobachtungsstelle im Krisenfall zusätzlich ein sogenanntes Markt-
verantwortungsprogramm in Kraft setzen, welches durch verschiedene Maßnahmen das Roh-
milchangebot innerhalb der EU-28 steuern soll. 
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Dieser Vorschlag wird im Hinblick auf seine Eignung zur Angebotssteuerung des EU-Milchmarkts 
in diesem Beitrag untersucht. Effektivität und Effizienz stehen im Vordergrund der Betrachtung. 
Einschränkend auf diese Betrachtung wirkt sich aus, dass der Vorschlag des BDM bzw. EMB an 
entscheidenden Stellen nicht konkret ausformuliert ist. Eine umfassende Bewertung zentraler 
Elemente des Marktverantwortungsprogramms ist daher nicht möglich. Im folgenden Kapitel 2 
wird die Arbeitsweise der bereits bestehenden EU-Monitoringstelle dargelegt. Ihr wird der Vor-
schlag des BDM bzw. EMB gegenübergestellt. In Kapitel 3 werden die voraussichtlichen Effekte 
auf den Milchmarkt diskutiert. Ebenfalls in diesem Abschnitt werden die vorgeschlagenen Maß-
nahmen zur kurzfristigen Angebotsreduktion kritisch beleuchtet und die möglichen Teilnehmen-
den des freiwilligen Produktionsverzichts identifiziert. Hier stehen insbesondere die notwendigen 
Anreize zur Teilnahme und mögliche Mitnahmeeffekte im Zentrum der Diskussion. Kapitel 4 
widmet sich der Finanzierung des vorgeschlagenen Marktverantwortungs- und Marktsteuerungs-
programms. Im Abschnitt 5 werden exemplarisch privatwirtschaftliche Maßnahmen zur Ange-
botssteuerung bzw. zum Risikomanagement diskutiert, die als Alternative zur staatlichen Markt-
steuerung angewendet werden könnten. Abschnitt 6 liefert eine zusammenfassende Bewertung 
des Vorschlags einer das Angebot steuernden Marktbeobachtungsstelle.  
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EU-Marktbeobachtungsstelle  

• Marktinformationen: Veröffentlichung nationaler und 

internationaler Notierungen für Preise und Mengen sowie 

von EU-Handelsdaten 

• Marktprognosen: kurz- und mittelfristig 

• Expertengremium: liefert weiterführende Informationen 

und Markteinschätzungen 

2 Die Marktbeobachtungsstelle – was kann sie wirklich leisten? 

2.1 Marktbeobachtungsstelle nach Vorstellung der EU-Kommission 

Wie im September 2013 von der Europäischen Kommission angekündigt, hat im April 2014 die 
Beobachtungsstelle für den Milchmarkt im Internet ihre Arbeit aufgenommen. Sowohl auf euro-
päischer als auch auf internationaler Ebene 
werden Preisentwicklungen abgebildet. 
Das Informationsangebot umfasst Produk-
tion, Versorgung, Kosten und Preise1 sowie 
kurz- und mittelfristige Marktprognosen. 
Ergänzt werden diese reinen Marktdaten 
um weiterführende Informationen eines 
Expertengremiums2 (European Commission 
2014). Mit diesem Instrument sollen 
Marktsignale bewertet, gebündelt und transparent an Milcherzeuger übermittelt werden. Damit 
soll ihnen ermöglicht werden, Marktsignale frühzeitiger wahrzunehmen und sich an Marktverän-
derungen besser anpassen zu können. Die Markbeobachtungsstelle hat einen informierenden 
Zweck. Aus den bereitgestellten Informationen leiten die Milcherzeuger selbst die Schlussfolge-
rungen für ihren Betrieb ab. 

Bisher erhält die EU-Kommission von den Mitgliedstaaten wichtige Preis- und Mengendaten auch 
auf Grundlage der EU-Milchquotenregelung. Da die Milchquote am 31.03.2015 ausläuft, endet 
teilweise die Rechtsgrundlage zur Datenübermittlung an die EU-Kommission. Alle Informationen 
über Zahlungen, Anlieferungsmengen im Rahmen der Quote und Berichte fallen weg. Zwar wird 
die Datenübermittlung aller anderen Marktinformationen durch EU-Recht geregelt, doch schein-
bar haben noch nicht alle Mitgliedsstaaten dies in nationales Recht überführt (BMEL 2014). In 
Deutschland wurden die Richtlinien in nationales Gesetz umgesetzt. Bisher hofft die Kommission, 
dass die Mitgliedsstaaten weiterhin Daten liefern werden (Agra-Europe 2014, EU-Nachrichten 1).  

Ob die bisherige Bandbreite der Produktabdeckung und anderer Informationen erhalten bleibt, 
ist nicht gesichert. Eine umfassende Markteinschätzung ist nur dann möglich, wenn die Produkt-
basis so breit wie möglich ist. Dies liegt vor allem an der komplexen Verarbeitungsstruktur von 
Rohmilch. Rohmilch ist das Ausgangsprodukt für eine Vielzahl verarbeiteter Milchprodukte. Die 

                                                      
1 Preise für Rohmilch in den EU-Mitgliedstaaten, Spotmarktpreise für Milch aus Italien und den Niederlanden sowie EU-

Produktpreise für Magermilch-, Vollmilch- und Molkepulver, Butter, Käse (Cheddar, Emmentaler, Gouda und Edamer) 
und für Kasein. Die internationale Preisbeobachtung umfasst Preisentwicklung für Rohmilch in den USA und Neusee-
land sowie für die Produkte Butter, Cheddar, Magermilch- und Vollmilchpulver (European Commission 2014). 

2 Das Gremium setzt sich aus Vertretern nationaler Ministerien und Interessenträgern zusammen. Vor allem sind die EU-
Ausschüsse der Bauernverbände (COPA) und ländlichen Genossenschaften (COGECA), die Vereinigung Via Campesina, 
das European Milk Board (EMB) und die EU-Dachverbände der Milchindustrie (EDA), des Milchhandels (Eucolait) und 
des Groß- und Einzelhandels (EuroCommerce) beteiligt (Agra-Europe 2014). 
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verarbeiteten Milchprodukte stehen nicht für sich alleine am Markt, sondern sie sind durch kom-
plementäre bzw. substitutive Beziehungen miteinander verknüpft. Eine Marktkrise muss dem-
nach nicht alle verarbeiteten Milchprodukte gleichermaßen betreffen. Dagegen können Entwick-
lungen auf einem Produktmarkt durchaus auf andere (komplementäre) Milchproduktmärkte wir-
ken. Ein Wegfall von Informationen über entscheidende Milchprodukte vermindert also die In-
formationsgüte des Angebots der Monitoringstelle erheblich. 

Schon jetzt wird ein gravierendes Problem in der Arbeit der EU-Monitoringsstelle deutlich. Die 
veröffentlichten Informationen sind mindestens zwei Monate alt. Wenn die Statistikerhebung in 
allen Mitgliedstaaten noch nicht in nationales Recht umgesetzt wurde, ist zu befürchten, dass der 
zeitliche Verzug noch größer wird. Es lägen somit nicht über die gesamte EU-28 amtliche Daten 
vor. Eine Markteinschätzung mit Informationen über nur einige Mitgliedstaaten könnte zu ver-
zerrten Aussagen führen. In einem solchen Fall wären die Informationen für Milcherzeuger zur 
„marktkonformen“ Milchangebotsplanung nicht umfassend und daher ungeeignet. 

Aktuell veröffentlicht die Marktbeobachtungsstelle für den Milchmarkt kurz- und mittelfristige 
Preisprognosen. Prognosen leiden immer unter nicht vorhersehbaren kurzfristigen Entwicklungen 
(z. B. Wetter, Staatskrisen, Datenqualität, etc.) und deren relativ starke Effekte auf Milchmarkt-
preise. Die „Empfindlichkeit“ der Marktpreise ist vor allem durch das geringe internationale Han-
delsvolumen3 und durch die produktionstechnisch bedingte „Trägheit4“ des Milchangebots zu 
erklären. Zuverlässige kurz- bis mittelfristige Preisprognosen sind für den Milchmarkt daher nur 
schwer möglich5. Dagegen können Mengenentwicklungen langfristig relativ zuverlässig abge-
schätzt werden. Dies aufgrund der Tendenz von Angebot und Nachfrage langfristig einem ge-
meinsamen Gleichgewicht zu folgen. Abweichungen von diesem langfristigen Gleichgewicht 
durch eine kurzfristige Störung beheben sich von selbst. D. h., dass Mengen kurzfristig nach oben 
oder unten „ausschlagen“ können, sie aber im Zeitablauf durch die allgemeinen Marktkräfte zum 
Gleichgewicht zurückfinden werden. 

2.2 Marktbeobachtungsstelle nach Vorstellung des BDM 

Nach dem Willen des BDM, soll eine Marktbeobachtungsstelle neben der Beobachtung auch 
gleichzeitig das Rohmilchangebot in der EU-28 marktgerecht steuern. Aus den vorliegenden nati-
onalen und internationalen Notierungen soll ein Index gebildet werden. Dieser soll vierteljährlich 
jeweils zum Quartalsende veröffentlicht werden (BDM 2014, S. 4 ff.). Nicht alle vorgesehenen 

                                                      
3 Gemessen an der weltweiten Milcherzeugung werden nur rund 7 % der Milchmenge international gehandelt. Schon 

kleinste Mengenänderungen am Markt können große Preisausschläge bedingen (Rostek M, Weretka M 2008). 
4 Aufgrund des Produktionsprozesses, vor allem von Agrargütern, und der Erwartungsbildung der Erzeuger kommt es zu 

verzögerten Anpassungsreaktionen des Angebots (Hanau A 1928). 
5 Dabei ist es irrelevant, ob die Prognosen für den Milchmarkt von der EU-Kommission, der OECD oder in der Vergangen-

heit von IFPRI vorgenommen werden bzw. wurden. 
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Marktbeobachtungsstelle & Marktverantwortungsprogramm 

• Index: quartalsweise Veröffentlichung der nationalen und 

internationalen Notierungen für Preise und Mengen 

• Marktprognosen: kurz- und mittelfristig 

• Einteilung der Milcherzeugung: 

Basismenge: Nach historischer Erzeugung 

Lieferrechte: 3 bis 5 % der Basismenge, zeitlich befristet 

und auf Widerruf 

• Marktregulierungsfond: fester Betrag je kg Milch 

• Milcherzeugungskosten: MilchMarkerIndex 

• Preiskorridor: Index & Milcherzeugungskosten 

• Frühwarnung: Milchpreisabweichung vom Index um 

7,5 % 

• Marktkrise: Milchpreisabweichung vom Index um 15 %; 

Marktentnahme: 1 bis 2 % der EU-Milcherzeugung; 

Entzug der Lieferrechte; 

Freiwillige Mengenstilllegung gegen Vergütung; 

Strategische Lagerhaltung 

Marktinformationen unterliegen einer amtlichen Erfassung. Dies betrifft insbesondere internati-
onale Preis- und Mengendaten. Die Qualität und Zuverlässigkeit dieser Informationen könnte 
insofern problematisch werden, als dass 
aus ihnen fehlerhafte Marktprognosen ab-
geleitet werden könnten. Dabei soll sich die 
Prognose nach dem Vorschlag des BDM 
nicht nur auf die Angebotsseite beschrän-
ken, sondern auch die Nachfrageseite um-
fassen; beides auf weltweiter Basis und für 
den EU-Binnenmarkt (BDM 2014, S. 6). 

Grundsätzlich muss festgehalten werden, 
dass bezüglich der Verfügbarkeit der inter-
nationalen Daten die gleichen Einschrän-
kungen wie für die Daten des EU-
Binnenmarktes bestehen (siehe Abschnitt 
2.1). Auch diese Daten sind in der Regel 
nicht aktuell oder nur mit Zeitverzögerung 
verfügbar. Das erschwert die grundsätzliche 
Arbeit der Marktbeobachtungsstelle erheb-
lich und das Ziel einer Marktsteuerung 
durch eine transparente und zeitnahe In-
formationsübermittlung an Milcherzeuger lässt sich schwer erreichen6. Eine „auf den aktuellen 
Markt bezogene Regulierung des Angebots“ könnte demnach frühestens nach zwei Monaten 
stattfinden. 

Auf Basis des Index soll ein Preiskorridor geschaffen werden. Preisschwankungen innerhalb eines 
definierten Bereiches werden toleriert. Bei einer Abweichung von 7,5 % vom Index soll eine 
Frühwarnung ausgesprochen werden. D. h., dass die Marktinformationen nun monatlich veröf-
fentlicht werden sollen. Bei einem Rückgang um 15 % soll eine Marktkrise festgestellt und not-
wendige Marktanpassungsschritte sollen vorgenommen werden (Fink-Keßler A 2013, S. 25 f., 
BDM 2014, S. 6). Basis zur Ermittlung des Korridors sollen die durchschnittlichen Milcherzeu-
gungskosten und die für eine Preisbeeinflussung notwendige Rohmilchmenge sein. Der BDM 
schlägt für die Ermittlung der durchschnittlichen Produktionskosten den MilchMarkerIndex7 vor 
(Fink-Keßler A 2013, S. 26). Dieser neu geschaffene Index ist unter Marktexperten nicht unum-

                                                      
6 In der Regel dauert es mindestens einen Monat, bis die Informationen überhaupt auf Ebene der Mitgliedstaaten vorlie-

gen. Je nach Organisationsstruktur des Milchsektors kann die Zeitspanne noch länger sein. Eine Plausibilitätsprüfung er-
folgt in den Mitgliedstaaten, bevor sie an die EU-Kommission übermittelt werden. Dort werden die Informationen an-
schließend gebündelt, aufbereitet und schließlich veröffentlicht. 

7 Die Berechnung der Milcherzeugungskosten basiert auf den Informationsnetz Landwirtschaftlicher Buchführungen (INLB) 
(http://ec.europa.eu/agriculture/fadn/index_de.htm) zuzüglich eines Einkommensansatzes und abzüglich von Nebener-
lösen (MEG Milch Board w.V. 2013). 



Die Marktbeobachtungsstelle – was kann sie wirklich leisten? 6 

stritten. Die Kritik bei dieser Berechnungsmethode richtet sich vor allem auf die pauschale Zu-
ordnung der Kosten, die nicht anhand eines Verteilschlüssels erfolgt, dem deutlich höheren 
Lohnansatz und dass die Zahlen von 2009 (Basisjahr) mithilfe von Indexwerten auf die Kosten im 
Herbst 2012 hochgerechnet werden (Dorfner G 2013, S. 98 f., Martinsohn M, Lassen B 2013). 

Dieses System setzt voraus, dass eine Basismenge und sogenannte Lieferrechte eingeführt wer-
den. Die Lieferrechte sollen je nach Marktlage in Höhe von 3 bis 5 % der bestehenden (Ba-
sis-) Lieferrechte erteilt oder entzogen werden. Als zusätzliche Interventionsmaßnahmen soll eine 
freiwillige Mengenstilllegung gegen Vergütung im Ausschreibungs- oder Bieterverfahren sowie 
eine strategische Lagerhaltung implementiert werden. Ferner müsse als Voraussetzung für das 
Funktionieren dieses Systems der derzeit gültige Außenschutz der EU auf Basis der Uruguay-
Runde8 beibehalten werden (Fink-Keßler A 2013). 

Zur Umsetzung des Marktverantwortungsprogrammes werden zwei Varianten vorgeschlagen. In 
der staatlichen Lösung teilt die Marktbeobachtungsstelle der EU-Kommission den Handlungsbe-
darf mit und letztere setzt diesen um. Die EU-Kommission erteilt entsprechende Anordnungen. In 
der nicht-staatlichen Option sollen nationale Milk Boards den von der Marktbeobachtungsstelle 
ermittelten Handlungsbedarf an die Erzeugergemeinschaften bzw. einzelne Milcherzeuger wei-
tergeben. Zusätzlich übernehmen die nationalen Milk Boards Aufgaben der Zollbehörden, näm-
lich die Verwaltung der Lieferrechte. (Fink-Keßler A 2013, S. 27). Die zweite Option ist juristisch zu 
prüfen. Es stellt sich die Frage, ob nationales Recht verletzt wird. Denn die nicht-staatliche Option 
setzt voraus, dass bezüglich der Anordnungen der nationalen Milk Boards eine Allgemeinverbind-
lichkeit besteht. Dies ist aber beispielsweise in Deutschland rechtlich nicht möglich, da die Allge-
meinverbindlichkeit im Widerspruch zum Wettbewerbs- bzw. Kartellrecht steht. Daher wären 
politische wie juristische Anpassungen erforderlich.  

2.3 Zwischenfazit Marktbeobachtungsstelle 

Eine Beeinflussung der Milchproduktion durch gezielte Informationsbündelung kann nur gelin-
gen, wenn die relevanten Informationen die Milcherzeuger zeitnah, korrekt und in gleich-
bleibender Qualität erreichen. Bisherige Erfahrungen zeigen, dass weder eine einheitliche Pro-
duktabdeckung aus allen relevanten Erzeugerregionen gegeben ist, noch dass die Informationen 
aktuell vorliegen. Das Alter der Daten beträgt i. d. R. zwei Monate oder mehr. Eine Marktkrise 
kann also nur verspätet festgestellt werden. Bis die vorgeschlagenen Maßnahmen (vgl. Ab-
schnitt 3.1.2) greifen, kann die Krise unter Umständen bereits wieder abklingen oder vorbei sein. 

Die Marktbeobachtungsstelle müsste mit weiteren Aufgaben betraut bzw. erweiterte Rechts-
grundlagen müssten noch geschaffen werden. Dies bezieht sich insbesondere auf die Erfassung 

                                                      
8 Achte Handelsrunde im Rahmen des GATT (Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen). 
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„Aufgrund der hohen Diversität der europäi-

schen Milcherzeuger ist es von besonderer 

Bedeutung, dass die Festsetzungen der Moni-

toring Agency zu einem fairen Interessen-

sausgleich zwischen den Milcherzeugern 

Europas sorgen.“  

(Fink-Keßler A 2013, S. 26). 

der Rohmilcherzeugung auf einzelbetrieblicher Basis. Mit Wegfall der Quotenregelung entfällt 
auch die amtliche einzelbetriebliche Erfassung der Rohmilcherzeugung. Diese ist jedoch eine 
Grundvoraussetzung für die Arbeit der Marktbeobachtungsstelle im Krisenfall, wenn über Pro-
duktionsausweitungen, Abgaben und freiwillige Mengenreduktion entschieden werden soll. Eine 
nicht-staatliche Lösung würde wahrscheinlich nationalem Recht zuwiderlaufen. Zusätzlich muss 
abgesichert sein, dass es nicht zu einem sprunghaften Anstieg der Direktvermarktung von Milch 
und Milchprodukten kommt. Auch die Umlage in den Marktregulierungsfond setzt eine amtliche 
Feststellung der gesamten einzelbetrieblich erzeugten Rohmilchmenge voraus. 

Wie ein „fairer Interessensausgleich zwischen den 
Milcherzeugern Europas“ praktisch umgesetzt werden 
soll, bleibt der Vorschlag des BDM schuldig; schon der 
Auswahl der Betriebe, die ihre Erzeugungsmenge frei-
willig reduzieren wollen, kommt eine enorme Bedeu-
tung zu. Dabei ist es unerheblich, ob die Marktentnah-
me über ein Bieterverfahren oder nach einer Festpreis-
ausschreibung erfolgt. Entscheidend muss sein, welche 
Betriebe besonders von der Marktkrise betroffen und 
daher besonders bedürftig sind. Die Bedürftigkeit ist jedoch schwer abzuleiten. Sowohl die Pro-
duktionskosten der Milcherzeugung sind sehr individuell (vgl. Abschnitt 3.1.1) als auch die Aus-
wirkungen einer Marktkrise. Nicht alle Milchprodukte und nicht alle Regionen in der EU müssen 
gleichermaßen von den Auswirkungen einer Marktkrise betroffen sein.  

Eine Marktbeobachtungsstelle nach Vorstellungen des BDM bedeutet einen hohen bürokrati-
schen Aufwand. Notwendig wird nicht nur die Erfassung und Verteilung einzelbetrieblicher Roh-
milchmengen (Basismengen) und die Vergabe zusätzlicher temporärer Erzeugungsmengen (Lie-
ferrechte), sondern auch die Überwachung der Angebotsreduzierung sowie die Verwaltung des 
Marktregulierungsfond (Einzahlungen und Auszahlungen) kämen als weitere Aufgabe und damit 
als bürokratischer Aufwand auf die Marktbeobachtungsstelle zu. 
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3 Welche Effekte sind zu erwarten? 

3.1.1 Marktwirkungen 

Das vorgeschlagene Marktverantwortungsprogramm sieht eine Basismenge mit garantierter Pro-
duktionsmenge nach historischen Erzeugungsmengen vor. Damit stellt dieser Vorschlag im Kern 
eine Fortführung der bisherigen EU-Milchquotenregelung dar. Eine Neuerung des bestehen Sys-
tems liegt in den zeitlich befristeten sowie widerrufsfähigen Lieferrechten (3-5 % der Basismen-
ge), die je nach Marktlage vergeben bzw. wieder entzogen werden können. Nicht näher be-
schrieben ist, wie die zusätzlichen Lieferrechte an wachstumswillige Milcherzeuger vergeben 
werden sollen bzw. ob die Vergabe nach regionalen Kriterien der Marktversorgung erfolgen soll. 
Gerade die Nutzung der Lieferrechte stellt für die Milcherzeuger ein zusätzliches Planungsrisiko 
dar, da nicht feststeht, wie viel langfristig produziert werden darf. Dies wird nicht nur Auswirkun-
gen auf aktuelle Produktionsentscheidungen, sondern auch auf die Pläne zur Betriebsentwick-
lung. Grundsätzlich stellt sich auch die Frage nach der Handelbarkeit der Lieferrechte. 

Durchschnittliche Deckungsbeiträge in der Milcherzeugung 

Die Milchwirtschaft der EU-28 ist sehr heterogen (vgl. Grafik zum Deckungsbeitrag). Dies betrifft 
alle Stufen des Sektors - angefangen bei der Milcherzeugung mit sehr kleinen Betrieben (durch-
schn. 3,9 Kühe in Bulgarien) bis zu sehr großen Betrieben (durchschn. 133,7 Kühe in Dänemark). 
Dabei findet Milcherzeugung i. d. R. in Gunstregionen mit einem hohen Grünlandanteil bis zur 



Welche Effekte sind zu erwarten? 9 

Milcherzeugung in benachteiligten Gebieten9 (wie bspw. Berge) statt. Ähnliches gilt für milchver-
arbeitende Betriebe. In der EU finden sich zahlreiche kleine Milchverarbeiter, die lokal Rohmilch 
erfassen und verarbeiten. Ihnen stehen sehr große (internationale) Molkereiunternehmen ge-
genüber, die eine grenzüberschreitende Milcherfassung praktizieren. Von allen Unternehmen 
wird Rohmilch zu Spezialitäten, Markenprodukten und/oder Produkten mit geringer Wertschöp-
fung verarbeitet. Der Absatz kann regional, national, innerhalb und/oder außerhalb der EU erfol-
gen. 

Mit dieser sehr kurzen Beschreibung des Sektors soll verdeutlicht werden, dass sich „Marktkri-
sen“ nicht unbedingt auf den ganzen Sektor bzw. auf das gesamte Gebiet der EU-28 erstrecken 
bzw. das gleiche Ausmaß annehmen müssen. Aktuell ist dies z. B. an der „Ukrainekrise“ abzule-
sen. Während milchverarbeitende Unternehmen vor allem aus den Niederlanden, Dänemark, 
Frankreich sowie Finnland und dem Baltikum von den von Russland eingeführten Handelsbe-
schränkungen betroffen sind, spielen diese Sanktionen für deutsche Unternehmen (noch) eine 
unmittelbar untergeordnete Rolle10 (AZ 2014, S. 7, Grossarth J 2014, Wohlfahrt M 2014). Letztere 
exportieren ihre verarbeiteten Milchprodukte in andere Regionen der Welt und sind daher nicht 
direkt betroffen. 

Der vorliegende Vorschlag geht davon aus, dass eine Reduktion des Rohmilchangebots um 1-2 % 
der EU-Gesamterzeugung ausreiche, um den Erzeugerpreis auf einem „auskömmlichen“ Niveau 
zu stabilisieren (Fink-Keßler A 2013, S. 27). Der Einfluss des Rohmilchangebots auf die Preise lässt 
sich am besten mit der Angebotselastizität beurteilen. Sie beschreibt den direkten Effekt einer 
Mengenänderung auf den Marktpreis. Für die EU-27 ist eine Angebotselastizität im Mittel von 
0,411 zu beobachten (Jongeneel R, Tonini A 2009, S. 275). Daher kann aus markttheoretischer 
Sicht nicht bestätigt werden, dass eine Marktentnahme von 1-2 % ausreichend sein wird, um das 
Ziel der Preisstabilisierung zu erreichen. 

Erschwerend kommt hinzu, dass z. B. in den Vereinigten Staaten die langfristige Elastizität des 
Milchangebots im Zeitablauf (1975-2005) sinkt (Bozic M, Kanter CA, Gould BW 2012, S. 524). Das 
bedeutet, dass im Zeitablauf Preisschwankungen immer größer werden müssen, bevor Milcher-
zeuger mit einer Änderung der Angebotsmenge reagieren. Daraus kann geschlossen werden, dass 
sich US-Milcherzeuger an Preisschwankungen angepasst haben und Phasen niedrigerer Erzeuger-
preise gut überbrücken können. 

                                                      
9 In diesen Gebieten übernehmen Erzeuger wichtige und gewünschte Aufgaben für die Gesellschaft (z. B. Landschaftspfle-

ge). Für ihre höheren Erzeugungskosten erhalten Sie eine Kompensation.  
10 Aufgrund der seit 2010 immer wieder auftretenden Sperrung deutscher Milchverarbeiter vor allem aus Norddeutschland 

für den Export von Milch und Milchprodukten nach Russland durch den föderalen Dienst für veterinär- und phytosani-
täre Überwachung (Rosselchosnadsor) haben die betroffenen Unternehmen alternative Absatzmöglichkeiten erschlos-
sen (Agra-Europe 2010, Agra-Europe 2014, top agrar 2013, AZ 2014). Daher sind von dem nun vollständigen Importver-
bot in Deutschland nur „Restmengen“ von etwa 1.000 Tonnen monatlich betroffen (Wohlfahrt M 2014). 

11 Je nach verwendetem Simulationsmodell können sich die Ergebnisse unterscheiden. Die Angebotselastizität schwankte 
zwischen 0,28 und 0,63 (Jongeneel R, Tonini A 2009). 
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Maßnahmen zur kurzfristigen Angebotsreduktion 

• Weniger Kraftfutter einsetzen, die Gefahr einer Ketoaci-

dose sei dabei nicht gegeben; 

• Kälber sollen mit Vollmilch an Stelle von Milchaustau-

schern gefüttert werden; 

• Verlängerung der Trockenstehzeit von Kühen; 

• Spätere Belegung von Färsen 

• Früher als geplanter Verkauf altmelkender Kühe. 

(Fink-Keßler A 2013, S. 27-28)  

Nicht zu unterschätzen bei einem solchen Instrument ist die Reaktion der Verbraucher. Dies ins-
besondere dann, wenn Preiserhöhungen am Markt etabliert werden sollen. Bereits während der 
Hochpreisphase 2007/08 konnte für bestimmte Milchprodukte ein Verbrauchsrückgang beobach-
tet werden. Dies lässt sich empirisch belegen. Studien für Deutschland und die Vereinigten Staa-
ten zeigen, dass die unkompensierte Preiselastizität der Nachfrage für Milch und Milchprodukte 
negativ und im Betrag mindestens 1 oder größer ist (Thiele S 2008, S. 262, Davis C, Blayney D, 
Cooper J, Yen S 2009, S. 19). Verbraucher reagieren also in diesen Warengruppen relativ empfind-
lich (sensibel) auf Preisveränderungen und passen ihre Nachfrage stark an. Aufgrund des Ver-
braucherverhaltens wird also der angestrebte preisstabilisierende Effekt abgeschwächt. Die zu 
erwartende Konsumeinschränkung wird es erforderlich machen, dass noch größere Angebots-
mengen vom Markt genommen werden müssten, um ein bestimmtes Preisniveau erreichen zu 
können. 

Schließlich ist anzumerken, dass auf eine kurzfristige Angebotseinschränkung der EU als welt-
größten Kuhmilcherzeuger mit Sicherheit internationale Anpassungsreaktionen erfolgen werden. 
Aus markttheoretischer Sicht ist zu erwarten, dass ein in der EU im Vergleich zum Weltmarkt hö-
heres Preisniveau vermehrte Importe und verminderte Exporte zur Folge haben wird. Wie sich 
diese konkret auf den EU-Markt auswirken, müsste in tiefergehenden Analysen geklärt werden. 
Die geplante Marktentnahme müsste folglich deutlich größer geplant werden, um diesen Effekt 
zu kompensieren. 

3.1.2 Weniger Milch ab Hof – aber wie? 

Das Konzeptpapier für ein Milchmarkt-
Krisenmanagement nennt verschiedene 
Maßnahmen zur einzelbetrieblichen Men-
gensteuerung (siehe Box). Grundsätzlich kann 
hierdurch eine Reduzierung der erzeugten 
Milchmenge erfolgen. Allerdings gilt es bei 
derkonkreten Umsetzung der Maßnahmen  
eine Reihe von komplexen (ernährungs-) phy-
siologischen Zusammenhängen zu beachten 
(ausgenommen der vorzeitige Verkauf von 
Altkühen). Diese können im Einzelfall die 
Wirksamkeit der Maßnahmen erheblich einschränken bzw. deren Durchführbarkeit sogar un-
wahrscheinlich erscheinen lassen.  

Beispielsweise kann der geringere Einsatz von Kraftfutter bei hochproduzierenden Kühen zu 
(schweren) Stoffwechselstörungen führen (Kirchgeßner M 1997, S. 56, Weber S 2013, S. 4). Ein 
solches tiergesundheitliches und damit auch wirtschaftliches Risiko würden milchviehhaltende 
Betriebe nur bedingt eingehen. Des Weiteren ist anzumerken, dass je nach Laktationsstadium der 
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geringere Einsatz von Kraftfutter unterschiedliche Auswirkungen auf die tägliche Milchleistung 
hat (Die Landwirtschaft: Tierische Erzeugung DLT 1999, S. 254-255). Dadurch kann es am Anfang 
der Laktation zu einer Unterversorgung mit Energie kommen, was zu diversen Erkrankungen der 
Milchkuh führen kann (ibid.). Auch hier zeigt sich, dass der geringere Einsatz von Kraftfutter für 
die milchviehhaltenden Betriebe mit unwägbaren tiergesundheitlichen und wirtschaftlichen Risi-
ken verbunden ist. 

Im Hinblick auf die vorgeschlagene Maßnahme zur späteren Belegung von Färsen ist hinzuweisen, 
dass sie keine kurzfristigen Auswirkungen auf die erzeugte Milchmenge haben. Bei einer Träch-
tigkeitsdauer der Milchkuh von etwa 9 ½ Monaten  würden die Maßnahme erst deutlich zeitver-
zögert wirksam werden. Eine kurzfristige Steuerung der erzeugten Milchmenge ist nicht möglich. 

Der vorzeitige Verkauf von Altkühen kann je nach Anzahl zusätzlich zu schlachtender Tiere Aus-
wirkungen auf den Schlachtmarkt für Rindfleisch haben. Damit könnte sich eine Krise des Milch-
marktes indirekt auf den Rindfleischmarkt übertragen und Rindfleischerzeuger u. U. negativ be-
einflussen. Aufgrund eines Überangebots könnten die Fleischpreise sinken (vgl. hierzu auch Fink-
Keßler A 2013, S. 36). 

3.1.3 Beteiligung – wer macht mit? 

Der vorgeschlagene Entzug der Lieferrechte ist obligatorisch und betrifft alle Milcherzeuger. Die 
freiwillige Mengenstilllegung milchviehhaltender Betriebe soll gegen eine Vergütung erfolgen. 
Das entsprechende Instrumentarium zur freiwilligen Mengenstilllegung, um Teilmengen aus dem 
Markt zu nehmen, ist in der Expertise des BDM nicht näher erläutert. Gerade hier wären z. B. 
Informationen dazu von Interesse, ob Mindestmengen vorgesehen und wie lange Ausschrei-
bungsfristen sowie daran anschließende Reduzierungsverpflichtungen andauern. Ebenfalls stellt 
sich die Frage, ob die Ausschreibungen EU-weit, oder in einzelne(n) Mitgliedstaaten erfolgen sol-
len und ob eine Vergütung regional differenziert ausgestaltet wird. 

3.1.4 Beteiligung – wie hoch müssen finanzielle Anreize sein? 

Grundsätzlich haben die in der Bewertung der Bonus-Malus-Regelung getroffenen Aussagen 
(Weber S 2013) weiterhin Bestand. Da sich der Vorschlag des Europäischen Parlaments und das 
hier zu diskutierende Marktverantwortungsprogramm nicht wesentlich voneinander unterschei-
den, können direkte Kosten bzw. finanzielle Anreize in ähnlicher Höhe angenommen werden. Die 
einzelbetrieblichen Unterschiede sind dabei erheblich. 

Im Folgenden soll vereinfachend unterstellt werden, dass alle milchviehhaltenden Betriebe im 
ökonomischen Optimum produzieren, d. h., sie weisen eine optimale Angebotsmenge bei der 
Zielsetzung Gewinnmaximum auf. Da die einzelnen Betriebe sehr heterogen sind, unterscheiden 
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sich auch deren einzelbetriebliche Angebotskurven erheblich. Für eine freiwillige Mengenstillle-
gung würde ein Betrieb mindestens eine Vergütung in Höhe des damit verbundenen Ge-
winnrückgangs einfordern. Dieser Rückgang ist tendenziell bei erfolgreichen Betrieben höher als 
bei weniger erfolgreichen Betrieben. Der Gewinnrückgang hängt ferner davon ab, mit welcher 
Maßnahme der milchviehhaltende Betrieb die Mengenstilllegung umsetzt (Verminderung des 
Kraftfuttereinsatzes, Verkauf von altmelkenden Kühen etc.). Die Höhe des Gewinnrückgangs kann 
somit nicht undifferenziert abgeschätzt werden und hängt von einer Reihe einzelbetrieblicher 
Faktoren ab. 

3.1.5 Mitnahmeeffekte 

Grundsätzlich sind Mitnahmeeffekte zu erwarten. So können sich solche Milchviehhalter am 
freiwilligen Produktionsverzicht beteiligen, die ihre Milchproduktion kurzfristig aufgeben wollen; 
entweder weil sie z. B. unrentabel ist oder weil sie aus Altersgründen ausscheiden. Der durch die 
Ausschreibung oder das Bieterverfahren hervorgerufene und mit Kosten verbundene Effekt einer 
Mengenstilllegung (Marktaustrittskosten) wäre in diesen Fällen auch ohne finanziellen Anreiz 
(dauerhaft) erfolgt. Die individuellen Marktaustrittskosten der Stilllegung der Milchproduktion 
würden somit auf die Gesamtheit aller Milcherzeuger übertragen. 
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4 Kosten und Finanzierung des Marktverantwortungsprogramms 

Die Finanzierung der Marktbeobachtungsstelle und der Instrumente soll aus einem Marktregulie-
rungsfond erfolgen. In diesem Fond sollen Milcherzeuger einen festen Betrag je Kilogramm Milch 
einzahlen. Es stellt sich die Frage, ob die Umlage für alle Milcherzeuger in der EU einheitlich sein 
soll, oder ob es regionale, den Milchauszahlungspreisen bzw. den Erzeugungskosten angepasste, 
Differenzierungen geben soll. Auch ist nicht zweifelsfrei sichergestellt, dass ein solches Umlage-
verfahren juristisch umsetzbar sein wird. An dieser Stelle sei auf das aufhebende Urteil des Bun-
desverfassungsgerichts zum Absatzförderungsfond der Centralen Marketinggesellschaft der 
deutschen Agrarwirtschaft mbH (CMA) verwiesen (BVerfG 2009). Eine zweckgebundene Mittel-
verwendung kann evtl. gewährleistet werden, wie aber mit den Aspekten der Diskriminierung 
umzugehen ist, müsste noch geklärt werden. 

Die Gesamtkosten im Krisenfall werden direkt durch die Höhe der als erforderlich erachteten 
Marktentnahme bestimmt. Je höher die erforderliche Marktentnahme sein muss, desto mehr 
Finanzmittel müssen eingesetzt werden. Daher kann über die tatsächliche Höhe der Kosten ent-
sprechend der vorliegenden Informationen keine genaue Aussage getroffen werden. Dazu be-
dürfte es zahlreicher Konkretisierungen in der Ausgestaltung, den Auswahlkriterien für Program-
me, der tatsächlich für eine Marktwirkung erforderlichen Höhe der Marktentnahme sowie der 
Höhe der Interventionspreise für die strategische Lagerhaltung und die Höhe der Kompensation 
bei Teilnahme am freiwilligen Produktionsverzicht. Es kann jedoch angenommen werden, dass 
zumindest für das Instrument des freiwilligen Produktionsverzichts gegen Vergütung die in der 
Bewertung der Bonus-Malus-Regelung getroffenen Aussagen zur Höhe der direkten Kosten (We-
ber S 2013) weiterhin Bestand haben. Die darin ermittelten Kosten übersteigen das verfügbare 
Budget der Krisenreserve um ein Vielfaches. 

Neben den direkten Programmkosten müssen die administrativen Kosten ebenfalls berücksichtigt 
werden. Diese ergeben sich aus der unmittelbaren Arbeit der EU-Marktbeobachtungsstelle (Da-
tenbeschaffung, -aufbereitung und Veröffentlichung), der (amtlichen) Erhebung einzelbetriebli-
cher Rohmilcherzeugungsmengen, der Initiierung erforderlicher Marktstützungsprogramme, de-
ren Auszahlung sowie aus der Überwachung der Einhaltung der Umsetzung. Da wesentliche Spe-
zifikationen zur Ausgestaltung bisher nicht bekannt sind, kann die Höhe der indirekten Kosten 
nicht verlässlich abgeschätzt werden. 

Ob diese zusätzlichen Finanzanforderungen allein aus dem EU-Haushalt gedeckt werden kön-
nen/sollen oder ob die nationalen Regierungen zusätzliche Mittel bereitstellen müssen, kann 
nicht beurteilt werden. Dazu bedürfte es der weiteren Konkretisierung des Vorschlags. 

Es ist schon jetzt abzusehen, dass aufgrund des hohen bürokratischen Aufwandes, den dieser 
Vorschlag hervorruft, die Administrationskosten erheblich sein werden. Die Effizienz eines sol-
chen Programmes wird somit in Zweifel gezogen. Dies vor allem auch, weil die für eine Preisbe-
einflussung notwendige Höhe der Angebotsreduzierung höher sein muss, als die bisher diskutier-
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ten 1-2 % der EU-Rohmilcherzeugung. Effizientere Alternativen werden bereits im Sektor und in 
der Öffentlichkeit diskutiert (s. Abschnitt 5). 

Auch über die Höhe der Kosten für den einzelnen Milcherzeuger kann aus den vorliegenden In-
formationen keine Schlussfolgerung gezogen werden. Denn die Höhe der Marktumlage wird nicht 
genannt. Im Gegensatz zur aktuell noch gültigen „Superabgabe“ liegt für die europäischen 
Milcherzeuger keine kalkulierbare Planungsgrundlage vor.  
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Die Selektion kann in einem marktwirtschaftlichen 

System von privaten Banken unternommen wer-

den. Wenn der Staat die Selektion übernimmt, ist 

zu hinterfragen, ob die öffentliche Verwaltung oder 

vom Staat beauftragte Organisationen das Selekti-

onsproblem besser lösen können als private Ban-

ken.“ 

(Forstner B, Koester U 2014, S. 667) 

5 Was kann der Sektor selbst leisten? 

Es lässt sich auf Märkten, insbesondere für Agrar-
produkte, immer wieder beobachten, dass die Ef-
fektivität und Effizienz staatlicher Maßnahmen 
nicht nur unter den relativ hohen Kosten aufgrund 
des enormen bürokratischen Aufwands, sondern 
auch unter dem systembedingten zeitlichen Verzug 
ihrer Umsetzung leiden. Hinzu kommt, dass für die 
Umsetzung von staatlichen Programmen Pauschali-
sierungen von Strukturen und Einzelfällen vorge-
nommen werden müssen. In der Gesamtheit der 
Effekte bedeutet dies oftmals einen gesamtgesellschaftlichen Wohlfahrtsverlust (vgl. Koester U 
1992, Wöhlken E 1991). Demgegenüber ließen sich privatwirtschaftliche Maßnahmen effektiver 
in Bezug auf Kriterien wie Regionalität, Kosten oder Schnelligkeit (vgl. Forstner B, Koester U 2014) 
und daher für Milcherzeuger individueller und somit tendenziell „fairer“ (vgl. Fink-Keßler A 2013, 
S. 26) umsetzen.  

Im Folgenden werden exemplarisch privatwirtschaftliche Maßnahmen kurz aufgeführt, die ent-
weder bereits praktiziert werden bzw. sich in der öffentlichen Diskussion befinden: 

(1) Vor dem Hintergrund des Quotenausstiegs und der möglichen Ausweitung der Milchpro-
duktion wird das in genossenschaftlich-organisierten milchverarbeitenden Betrieben ange-
wandte Prinzip der uneingeschränkten Abnahmegarantie häufig kritisch hinterfragt. Dies 
insbesondere vor dem Hintergrund, ob die damals mit gutem Grund festgeschriebene Ab-
nahmegarantie heute noch ihren Zweck erfüllt bzw. weiterhin erforderlich ist. Private 
Milchverarbeiter steuern ihren Rohstoffbedarf direkt mit abgeschlossenen Verträgen 
(Menge, Zeitraum und Preise) und können daher nicht nur besser planen, sondern sind in 
ihrer Reaktion auf veränderte Marktsituationen flexibler.  

In der Schweiz und von Österreichs größter Molkerei (Berglandmilch) wurden sogenannte 
Molkereiquoten (A-, B- und ggf. C-Milch) eingeführt. Dies immer dann, wenn die Abnahme-
garantie auf Seiten des Verarbeiters erhalten bleiben, aber eine „marktgerechtere“ Entloh-
nung der Rohmilchanlieferungen erreicht werden soll (top agrar 2012). 

(2) Die Bildung strategischer Rücklagen milchverarbeitender Unternehmen findet sich immer 
wieder in der Diskussion. Aufgrund der Neigung und des Planungshorizonts vieler Genos-
senschaftsmitglieder werden die erwirtschafteten Gewinne vollständig oder zumindest zu 
einem sehr hohen Anteil direkt als erhöhte Auszahlungspreise (z. B. Jahresrückzahlungen) 
ausgeschüttet. Für strategische Maßnahmen, wie bspw. Liquiditätspuffer, Markenaufbau 
oder Erschließung alternativer Absatzmärkte, stehen keine oder nur unzureichende Mittel 
zur Verfügung. 
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(3) Auch eine Margenabsicherung mittels Versicherung und staatlicher Beihilfe nach US-
amerikanischen Vorbild (Dairy Margin Protection Program) wird häufig diskutiert. Bei frei-
williger Programmteilnahme erhalten Milcherzeuger eine Beihilfe zur Absicherung ihrer 
Bruttomarge. Diese definiert sich als Differenz zwischen Milcherlös und Futtermittelkosten 
und wird monatlich vom Landwirtschaftsministerium berechnet. Diese Art der Versicherung 
ist bei Produktionsausweitungen begrenzt und die Prämie staffelt sich nach der jährlichen 
Milcherzeugung. Damit soll Angebotsüberschüssen vorgebeugt werden (USDA 2014, Agra-
Europe 2014, Länderberichte 38). 

(4) Ferner wird die Bildung von Liquiditätsreserven als einzelbetriebliches Risikomanagement 
diskutiert. Dies könnte z. B. durch eine steuerbefreite Risikoausgleichsrücklage direkt und 
unmittelbar erfolgen. Milcherzeuger könnten so im Krisenfall kurzfristig auf liquide Mittel 
zurückgreifen (vgl. hierzu auch Deutscher Bauernverband 2014). 

(5) Es steht bereits schon heute ein Instrument zur Verfügung, mit dessen Hilfe extreme Preis-
schwankungen abgemildert werden können. Es handelt sich hierbei um den Waren-
terminmarkt für Milchprodukte. An der Eurex in Frankfurt können Kontrakte für Butter, 
Magermilch und Molkepulver gehandelt werden und somit Preise für die Zukunft festge-
schrieben bzw. abgesichert werden. Aufgrund der Ausgestaltung dieser Kontrakte (Pro-
duktauswahl und Einheiten zu je 5 Tonnen) werden eher Milchverarbeiter, -händler sowie 
Weiterverarbeiter und weniger Milcherzeuger angesprochen. In der Vergangenheit war nur 
eine sehr verhaltene Nachfrage nach diesen Kontrakten zu verzeichnen. Doch seit diesem 
Jahr vermeldet die Eurex immer neue Umsatzrekorde (Agra-Europe 2014, Markt + Meinung 
9-11). 
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6 Zusammenfassung 

Vor dem Hintergrund des Auslaufens der EU-Milchquote im April 2015 haben der Bundesverband 
Deutscher Milchviehhalter e. V. (BDM) bzw. das European Milk Boards (EMB) einen Vorschlag zur 
zukünftigen Milchmarktsteuerung vorgelegt. Zentrales Element dieses Vorschlags ist eine Markt-
beobachtungsstelle, die den Milchmarkt einerseits permanent beobachtet und Entwicklungen 
analysiert. Andererseits soll im Krisenfall zusätzlich ein sogenanntes Marktverantwortungspro-
gramm in Kraft treten. 

Marktanpassungen sollen sowohl in ihrer Anzahl als auch in ihrer Höhe flexibel in Abhängigkeit 
zur Marktlage vorgenommen werden. Auf Basis ermittelter Kosten der Milcherzeugung wird ein 
Zielpreiskorridor definiert, in welchem sich der durchschnittliche europäische Milcherzeugerpreis 
bewegen soll. Dieses System setzt voraus, dass eine Basismenge und sogenannte Lieferrechte 
eingeführt werden. Die Lieferrechte sollen je nach Marktlage in Höhe von 3 bis 5 % der beste-
henden (Basis-) Lieferrechte erteilt oder entzogen werden. Als zusätzliche Interventionsmaßnah-
men soll eine freiwillige Mengenstilllegung gegen Vergütung im Ausschreibungs- oder Bieterver-
fahren sowie eine strategische Lagerhaltung implementiert werden. Die Kosten für die Instru-
mente sollen aus einem Marktregulierungsfond12 gedeckt werden. Ferner müsse als Vorausset-
zung für das Funktionieren dieses Systems der derzeit gültige Außenschutz der EU auf Basis der 
Uruguay-Runde13 beibehalten werden (Fink-Keßler A 2013). 

Der Vorschlag des BDM bzw. des EMB, eine Marktbeobachtungsstelle auf europäischer Ebene 
einzurichten, die auch eine Marktsteuerung vornimmt, ist aus folgenden Gründen abzulehnen: 

• Der Vorschlag stellt aus theoretischer Sicht nicht nur eine Fortführung des bestehenden 
EU-Quotenregimes dar, sondern auch eine deutliche Komplizierung. Neu eingeführt wür-
den eine gewisse Flexibilisierung des Rohmilchangebots (Lieferrechte), eine freiwillige 
Mengenstilllegung und ein Zielpreiskorridor auf Basis der Milcherzeugungskosten. Dabei 
ist die Berechnungsmethode der Erzeugungskosten (MilchMarkerIndex) nicht unumstrit-
ten (Dorfner G 2013, S. 98 f., Martinsohn M, Lassen B 2013). 

• Grundsätzlich gelten dieselben ordnungspolitischen Bedenken wie beim bestehenden 
Quotensystem (vgl. Koester U 1992, S. 293 ff., Wöhlken E 1991, S. 160): 

o Die individuelle Entscheidungsfreiheit von Erzeugern wird beschränkt. 

o Der Marktzugang neuer Erzeuger wird erschwert. 

o Rückwirkungen auf andere Agrargütermärkte sind wahrscheinlich. 

o Die Gesamtwohlfahrtseffekte sind negativ (v. a. Verbraucher). 

                                                      
12 Erzeuger sollen im Umlageverfahren (pro Kilogramm Milch) einzahlen und es könne eine Kofinanzierung durch die EU 

erfolgen (Fink-Keßler A 2013). 
13 Achte Handelsrunde im Rahmen des GATT (Allgemeines Zoll- und Handelsabkommen). 
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o Der Strukturwandel wird gehemmt und eine effiziente Ressourcenallokation kann 
nicht stattfinden. 

o Der Sektor ist nicht effizient. 

o Abkopplung des inländischen Sektors vom Weltmarkt. 

o Aufwendige Administration mit zusätzlichen Kosten. 

• Die gewünschte  preisstabilisierende Wirkung des Vorschlags kann in Frage gestellt wer-
den. Tatsächlich müssten wesentlich mehr als die vorgeschlagenen 1-2 % der EU-
Rohmilchmenge von Markt genommen werden, damit eine „Preisstabilisierung“ eintritt. 
Dies liegt sowohl an der Elastizität des Rohmilchangebots als auch an der Elastizität der 
Verbrauchernachfrage sowie der Elastizität des Importangebots. 

• Eine Umsetzung des Vorschlags der Allgemeinverbindlichkeit der Entscheidungen einer 
Marktbeobachtungsstelle kann juristisch unbedenklich nur umgesetzt werden, wenn die-
se im staatlichen Auftrag operiert. Eine privatwirtschaftliche Lösung würde z. B. in 
Deutschland am Wettbewerbs- bzw. Kartellrecht scheitern. 

• Die EU-28 ist im Hinblick auf die Struktur der Erzeugerbetriebe, der Milchverarbeiter und 
der Absatzmärkte sehr heterogen. Daher haben die genannten „Milchkrisen“ je nach Re-
gion auch unterschiedliche Effekte auf die Marktakteure. Eine allgemeinverbindliche 
Marktsteuerung würde dieser Heterogenität nicht gerecht werden und viele Milcherzeu-
ger sowie Verarbeiter unnötig benachteiligen bzw. deren (internationale) Wettbewerbs-
fähigkeit reduzieren. 

• Eine effiziente Marktsteuerung kann nur vorgenommen, wenn zeitnah verlässliche 
Marktinformationen vorliegen. Dies ist für den EU-Milchmarkt und den Weltmarkt nicht 
der Fall. Die Preis- und Mengeninformationen sind systembedingt mindestens zwei Mona-
te alt. Bevor eine Marktkrise erkannt wird und die entsprechenden Maßnahmen ergriffen 
werden können, kommt die Hilfe für die Marktbeteiligten bereits zu spät. Die internatio-
nalen Marktinformationen unterliegen nicht alle einer amtlichen Notierung. Daher ist de-
ren Qualität kritisch zu hinterfragen. Eine Verwendung solcher Information birgt die Ge-
fahr von Fehleinschätzungen über tatsächliche Marktentwicklungen. 
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